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verantwortlichen Gemeindebeamten Regreß zu nehmen oder, falls die zivilrechtlichen

Voraussetzungen hiefür erfüllt sind, den Arbeitgeber des R. zu belangen.

Im Sinne dieser Erwägungen wird
beschlossen :

Die Beschwerde wird abgewiesen. (Entscheid des Regierungsrates des Kantons

Aargau vom 26. Oktober 1951).

D. Verschiedenes

Ansichtsäußerung der Direktion des Fürsorgewesens des Kantons Bern zu Art. 21
des Konkordates über die wohnörtliche Unterstützung. Aus Art. 21 des Konkordates
können keine Kostenersatzansprüche des Heimatkantons gegenüber dem Wohnkanton
oder des Wohnkantons gegenüber dem Heimatkanton abgeleitet werden.

Aus einem Schreiben der Fürsorgedirektion vom 2. Okt. 1951 :

Es ist unseres Erachtens müßig, darüber zu streiten, ob der Wohnkanton den
Pflichtmonat zu übernehmen hatte oder nicht, und ob Sie ihm oder er Ihnen
irgendwelche Vergütungen schulde. Gemäß feststehender Rechtsprechung wollte
nämlich der Art. 21 des Unterstützungskonkordats weder eine selbständige
Unterstützungspflicht des Wohnkantons noch eine Vergütungspflicht des Heimatkantons

schaffen. Die Vorschrift bedeutet bloß, daß der Wohnkanton normalerweise
einen Bürger eines andern Konkordatskantons in einem Außerkonkordatsfall
erst dann mangels heimatlicher Gutsprache heimschaffen darf, wenn er ihn während

30 Tagen selber unterstützt hat. Wenn die am Schlüsse von Art. 21
vorgesehenen Ausnahmen zutreffen, kann die Heimschaffung sofort stattfinden.
Irgendwelche Kostenersatzansprüche zwischen Wohnkanton und Heimatkanton
können dagegen aus Art. 21 des Konkordats grundsätzlich nicht abgeleitet werden.
Weder kann der Heimatkanton, der seinen Bürger selber im Heimat- oder in
einem Drittkanton unterstützte, vom Wohnkanton für 30 Tage Vergütung
verlangen, noch hat der Wohnkanton, der Unterstützungen leistete, ohne gemäß
Art. 21 des Konkordats dazu verpflichtet zu sein, gegenüber dem Heimatkanton
einen Vergütungsanspruch. Vgl. „Entscheide" zum „Armenpfleger" 1940 S. 19ff.,
1944 S. 57 ff., 1948 S. 9ff.

Ausnahmsweise mag eine Kostenersatzpflicht des einen oder andern Kantons
als begründet erscheinen: des Wohnkantons, wenn er den Bedürftigen
rechtswidrigerweise, z. B. in offenbarer Verletzung von Art. 21 des Konkordats, dem
Heimatkanton zugeschoben hat; des Heimatkantons, wenn er den Wohnkanton
in trölerischer Absicht von der Heimschaffung des Bedürftigen abhielt.
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